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Regeste

Regeste Widerspruchsverfahren (Art. 106 ff. SchKG); Lastenverzeichnis (Art. 33 ff. VZG).
Ist eine Hypothekarschuld gestützt auf das Grundbuch in das Lastenverzeichnis
aufgenommen worden, so ist das Betreibungsamt nicht zur Prüfung befugt, ob derjenige,
der Inhaber des diesbezüglichen Schuldbriefes zu sein behauptet, materiell berechtigt ist.
Das Betreibungsamt muss die Klägerrolle für den Widerspruchsprozess nach Massgabe von
Art. 39 VZG demjenigen zuweisen, der eine Abänderung oder Löschung des in das
Lastenverzeichnis aufgenommenen Rechts verlangt.

Regeste Action en revendication (art. 106 ss LP); état des charges (art. 33 ss ORI).
Lorsqu'une dette hypothécaire a été portée à l'état des charges sur la base du Registre
foncier, l'Office des poursuites n'est pas compétent pour examiner si celui qui prétend être
titulaire de la cédule hypothécaire y relative est titulaire du droit. Il doit assigner le rôle du
demandeur à l'action en revendication, selon le critère de l'art. 39 ORI, à celui qui requiert
une modification ou radiation du droit porté à l'état des charges.

Regesto Azione di rivendicazione (art. 106 segg. LEF); elenco degli oneri (art. 33 segg.
RFF). Ove un debito ipotecario sia stato iscritto nell'elenco degli oneri in base al Registro
fondiario, l'ufficiale delle esecuzioni non è competente ad esaminare se chi pretende
d'essere titolare della relativa cartella ipotecaria lo sia effettivamente. Egli deve attribuire la
parte di attore nell'azione di rivendicazione, secondo il criterio stabilito dall'art. 39 RFF, a
chi richiede una modifica o la cancellazione del diritto iscritto nell'elenco degli oneri.

Erwägungen

E. 2
Zu Unrecht hat die kantonale Aufsichtsbehörde ihren Entscheid unter Berufung auf BGE 87
III 65 ff. begründet. Dort hatten sich mehrere nicht an der Betreibung beteiligte Dritte als
Gläubiger derselben Grundpfandverschreibung bezeichnet. Die Ansprüche schlossen sich
gegenseitig aus, ohne dass indessen Bestand und Höhe der Grundpfandverschreibungen an
sich umstritten gewesen wären. Der Umstand, dass mehrere Personen Gläubigereigenschaft
beanspruchten, war deshalb ohne Einfluss auf das Lastenverzeichnis und die Verwertung
des Pfandgegenstandes. Es genügte, dass das Betreibungsamt die Beteiligten auf die
konkurrierenden Ansprüche hinwies. Durch gerichtliche Hinterlegung des Erlöses konnte
sich sodann das Betreibungsamt befreien und es den Ansprechern anheimstellen, sich
gütlich oder gerichtlich auseinanderzusetzen. Im vorliegenden Fall stehen sich nicht
mehrere Personen gegenüber, welche Gläubiger derselben hypothekarisch gesicherten
Forderung zu sein behaupten, sondern es macht die betreibende Gläubigerin geltend, die
angemeldete Forderung eines Dritten sei nicht durch einen Schuldbrief gesichert. Im
Gegensatz zu BGE 87 III 65 ff., wo der Gesamtbetrag der in das Lastenverzeichnis



aufzunehmenden Pfandrechte vom Ausgang der Auseinandersetzung um die
Gläubigereigenschaft unberührt blieb, ist deshalb in der hier zu beurteilenden Streitsache
der Gesamtbetrag der Pfandrechte, die auf dem zu versteigernden Grundstück lasten, im
Falle der Anerkennung von Frau B. als Pfandgläubigerin höher, als wenn ihr diese
Eigenschaft abgesprochen wird. Besteht zu Recht BGE 112 III 26 S. 29 eine
Hypothekarforderung der Frau B., so verschlechtert sich die Stellung der betreibenden
Maschinenfabrik M. - wie diese zutreffend argumentiert - entsprechend. Die vorliegende
Auseinandersetzung müsste demnach in einen Lastenbereinigungsprozess münden, so dass
entgegen der von der kantonalen Aufsichtsbehörde vertretenen Ansicht Art. 39 VZG , der
Parteirollen und Gerichtsstand im Prozess regelt, anwendbar ist.

E. 3
Die Rekurrentin macht geltend, es sei kein Recht der Frau B. auf den Inhaberschuldbrief im
III. Rang im Grundbuch eingetragen. Der Erwerb einer Grundpfandforderung hängt jedoch
nicht von einer Eintragung im Grundbuch ab; vielmehr vollzieht sich der Wechsel eines
Grundpfandgläubigers ausserhalb des Grundbuchs. Die Rechtsprechung hat dies in BGE 87
III 69 bezüglich der Grundpfandverschreibung festgehalten, doch gilt dies ebenso für
Schuldbrief und Gült (vgl. Art. 869 ZGB ) und im besonderen für den Inhaberschuldbrief,
wie er hier zur Diskussion steht. Daher muss das Betreibungsamt die dem Grundbuch
entnommenen Angaben über Namen und Wohnort der Pfandgläubiger durch Befragung des
Schuldners nachprüfen und gegebenenfalls berichtigen ( Art. 28 Abs. 2 VZG ; BGE 87 III
69 f.). Das Lastenverzeichnis basiert somit auf dem Auszug aus dem Grundbuch und auf
den ergänzenden Angaben des Schuldners. Stellt sich dabei heraus, dass sich
Eigentümerpfandtitel im Besitz des Schuldners befinden, so müssen sie vom
Betreibungsamt in Verwahrung genommen werden und dürfen sie bei der Aufstellung des
Lastenverzeichnisses - gleich wie leere Pfandstellen - nicht berücksichtigt werden ( Art. 13
und 35 Abs. 1 VZG ). Die Rekurrentin macht nicht geltend, dass sich der
Inhaberschuldbrief im III. Rang vom 13. März 1984 am Tag des Pfändungsvollzugs in den
Händen des Schuldners S. befunden habe und dass aus diesem Grund die Hypothekarschuld
nicht in das Lastenverzeichnis aufgenommen werden durfte. Das Betreibungsamt hatte
somit keine Veranlassung, die Aufnahme dieses im Grundbuch eingetragenen Schuldbriefes
in das Lastenverzeichnis abzulehnen, und es durfte von Frau B. auch keine Beweismittel
verlangen, die deren Gläubigereigenschaft bestätigt hätten ( Art. 36 Abs. 2 VZG ). Liegt
keine leere Pfandstelle vor und handelt es sich auch nicht um einen im Besitz des
Schuldners befindlichen Eigentümerpfandtitel, BGE 112 III 26 S. 30 so könnte nur die
Löschung im Grundbuch zum Untergang des Pfandrechtes führen (vgl. Art. 801 Abs. 1
ZGB ) und damit dem Betreibungsamt Anlass geben, den umstrittenen Schuldbrief nicht in
das Lastenverzeichnis aufzunehmen. Auf eine Löschung im Grundbuch läuft denn auch das
Begehren der Rekurrentin hinaus. Damit ist aber auch die Klägerrolle nach Massgabe von
Art. 39 VZG vorgezeichnet, die - wie das Betreibungsamt N. mit seiner Verfügung vom 26.
März 1986 richtig erkannt hat - der Maschinenfabrik M. zufiele.

E. 4
Vergeblich wendet die Rekurrentin ein, Frau B. sei mindestens seit 15. September 1984
nicht Inhaberin des umstrittenen Schuldbriefes gewesen. Das Betreibungsamt ist nicht zur
Prüfung befugt, ob derjenige, der Inhaber eines Schuldbriefes zu sein behauptet, materiell
tatsächlich berechtigt ist ( Art. 36 Abs. 2 VZG ). Deshalb könnte nur der mit dem
Lastenbereinigungsprozess befasste Richter prüfen, ob der Grundpfandeigentümer S. den



Inhaberschuldbrief aufgrund der bei den Akten liegenden Abtretungserklärung vom 1.
Februar 1985 rechtsgültig an Frau B. zediert habe.

E. 5
In dem von der Rekurrentin angerufenen BGE 104 III 15 wurde entschieden, dass ein
Eigentümerschuldbrief, der auf einem gepfändeten Grundstück lastet, selbst nicht gepfändet
werden könne. Hier jedoch steht die Pfändung des umstrittenen Schuldbriefes nicht zur
Diskussion. Der zitierte Entscheid ist für den vorliegenden Fall nur insofern von Bedeutung,
als in dessen E. 2b festgehalten wurde, dass im Rahmen des Lastenbereinigungsprozesses
vom Richter zu entscheiden sei, ob das beanspruchte Pfandrecht rechtsgültig zugunsten
eines Dritten begründet oder ob es als Eigentümerpfandrecht zu behandeln sei. Diese
Überlegung gilt auch bezüglich des von Frau B. beanspruchten Pfandrechts, müsste doch -
wie oben ausgeführt - der Richter im Lastenbereinigungsprozess entscheiden, ob sie den
Schuldbrief rechtsgültig erworben habe oder ob dieser als Eigentümerschuldbrief im Besitz
des Schuldners S. zu betrachten und entsprechend zu behandeln sei.
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